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L~~ ~ In der Anlage v/;;;:rden Abschriften von zv,rei Aufzeichnungen vom 

27.' Februar 1940 sowie Abo chrift eines Drahterlasses an die Deut­
sche Gesandtuchaft in Os10 vom 28. Februar 1940 liber die Frage, 

( 

An 

inwieweit die Norwegicche RegierunG ein Recht auf Durchcuchung 
deutscher Handelsschiffe nach Gefangen~n in Anspruch nehmen 

kann, zur Kenntnimmhme übersandt. 
Durchdruck eines Berichts der DeutschenGesandt~chaft in Oal0 

vom 4. März 1940 ü-ber die Ausf~hrung des Drahterlaases vom 28. 

,Februar ist beigefügt. 
Im Anftrag 

diaS Oberlco:unando der VI e!IiT.JB.Chtt:t:~~ 
-Abte1lung AuolandT '. 

den SonderstabfUr Handelskrieg 
und wirtschaftliche Kampfffiaßnarunen 
beim Oberkommandi der Wehrmacht 
<ias Oberkorn.mando der Kri eE8r~:arine 

-1. Abteilung Seekri~g!JLeit~-
dias' Oberkommando der ß.ri ee;smarine e ,-3. Abteilung S E;el-::ricgs lei tung-

. dJas Reichsverkehrlirnillist erium . 

das Reichsjustizminh;terium 
'das Reichsministerium für 'Volks­

auskltirunc; und .Propaganda 

je besonders -
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Aqschrift R-4280 

Zu der beilie genden Aufzeichnung auf Seite 2 gest elIten 

Rechtsfrage teilte ich Herrn Gesandten Bräuer folgendes mit: 

Nach unserer Auffas~ung gibt es keinen Völkerrechtssatz, 

der den Norwegern das Recht gäbe, ein deutsches Handelsschiff 

auf Gefangene zu durchsuchen. Wenn ein solches Durchsuchungs-

" 

recht bestände, müßten die Norweger auch das Recht haben, die 

Freilassung von Gefangenen anzuordnen; ein 00 lches Recht könn'!;en 

wir nicht anerkennen. Etwas anderes wäre es, wenn die Norweger 

von dem in ihrer' Verordnung vom 7.. September 1939 vOrgeSehen~ 
Visitierungsrecht Gebrauch machten. Dies Visitierungsrecht haben 

wir bisher tatsächlich nicht bestritten. Ich könnte diese 

Auskunft aber nur als eine vorläufige geben, weil es mir heute 

\.Abend nicht mehr möglich gewesen war, mich roi t den beteiligten 

Ressorts in Verbindung zu setzen. Um eine grundsätzliche Wei-

'sung für die Gesandtschaft in dieeer Rechtsfrage zu geben, 

müßterauch politische Gesichtspunkte in Betracht gezogen 

werden. Herr Bräuer dankte für die Mitteilung. Er betonte, daß 

es ihm auf eine grund~ltzliche Weisung ankäme, um deren.sc~-.. ~ . . . 

nige telegraphische M~~tei1ung er bitte. Im übrigen sei die 
. . 

Angelegenheit zurzeit nicht in einem Stadium, daß er die ihm 

mügetellte Rechtsauffassung nor~egischen Stellen gegenüber 

verwenden müßte. Sie sei ihm aber zu einer eigenen ,Orientierung 

wertvoll. 

Berlin, den 27. Februar 1940 
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Abschrift 

Auszugsweise A~schrift aus einer Aufzeichnung 

des Herrn V.L.R. von Grundherr 

vom 27.Februar 1940 

• • • • • • • • • • • • • • 

11~/1 

Herr Gesandter Bräuer bat ferner um möglichat telephoni­

sche Mitteilung noch im Laufe des heutigen Tages, ob norwegi­

scherseits gegenüber Handelsschiffen ein Recht auf Durchsuchung 

nach Gefangenen bestehe. 

• • • • • • • • • • • • • • 

Abschrift R 4910 

Deutf'che GeBandtschaft· 

Tgb.Nr. 1752/40 

Inhalt: Durchsuchung deutscher Handels­
schiffe in Norwegen .. 

Os10, den 4. März 1940 

Auf den Drahterlaß vom 28. Februar Nr. 194 

In meiner heute stattgenabten Unterredung mit staatssekre­

tär Bull tm norwegischen Aussenministerium habe ich diesem den 

Standpunkt der Deutschen Reichsregierung, wie er in dem oben 

an~ezogcncn DrBhterlaß dargelegt war, zur Kenntnis ~ebracht. 

staatssekn;tär Bull hat sich eine Stellungnahme seiner Hegie­

runß vorbehalten. 

gez. Neuraus 

An das Ausw:irt ige Amt 
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Abschrift R 4284 

Auswärtiges Ami; Berlin, den 28. Februar 1940 

Telegramm Nr. 194 
an die Deutsche Gesandtschaft Os10 

Ein Recht Norwegischer Regierung, deutsolle Handelsschiffe, --' .... '''-, -.- . - - ._-- , 
die norwegische Küstengewässer passieren, B:uf Gefangene zu du:rch-
s~che?, kann nicht anerkannt werdenv Das in norwegischer EntschliE 
ßung vom 7. September 1939 vorgesehene Visitierungsrucht bezieht 
sich nach dem Wortlaut der Bestimniung offenbar nur auf Prüfung 
Schiffspapiere und Reisezwecks und ist bisher praktisch lediglich 
in diesem Umfang gehandhabt y;orden~ Au.s allgemeinen völkerrecht­
lichen Erwäb'Ungen würde Norwegern nicht entgegengetreten werden 
körmen, wenn sie in ihrem Küstenmeer HaLc1elsschitfe durcLsuchen, 
bei denen begründeter Verdacht becteht, daß sie Handlungen, c. 
gegen Gebiet3hohei t oder Heutrli tät NOl'wegens gerichtet sind,. 
vornehmen wollen. BloDer Durchtransport Gefangener wäre unserer 
Auffassung nach keine solche Handlung. 

. Um Schwierigkei.ten bezüglich der in Hafen Hauge~und einge­

laufenen Schiffe Wangon! und Sao Faulo auszuräumen, hat Konsul 
bereits amtliche Erklärung abgegeben, daß Schiffe keine Gefangene 

befördert. Darüber hinaus könnte aber Umlau.:f von Gerüchten in 
Norwegen über Gefangenentransport zur Grundlage genommen werden, 
um Norwegen zu erklären, daß, ohne Präjudiz für künftige Fülle. 
ihnen Rundgang durch Schiffe gewährt wUrde, damit sie sich selbst 
von Unwahrheit Gerüchte überzeugen können. Zu solchem Rundgang 
könnte KonsuJ. oder Kapitäne einladen~ Mit Norwegern lr,üßt e 
klargestellt werden, daß die·s ohne Anerkennung DurchDuchun&3.';~, 

das übrigens auch schon angesichts amtlicher Er'klsrunt:;cm 
Konsuls nicht bestehen kann, lediglich deshalb geschieht, damit 
sie umlaufenden Gerüchten entgegentreten und daß auch uniJererse:.tr 
beabsichtigt ist, Tatsache ur;.d Ergebnis Rundgangs nach.lrücklich 

öffentlich zu verbreiten • 
.A: 1 b r e c h t 
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~eid7srommiHar 
beim 

IT 29--/'3 '1 tf' • 
~i} 

L1amburg 56, ben 27. August 1941 3 1 
<Dberlanbesgeric!?tsgeblfube 
Jernfprtd)cr 352844/46 pdfenhot n::lmbut:g 

Eingeo ang en 
prifenl10f !)amburg 
l{onto ,bei ~er 2lmtslaff e bes 2lbmitals 

bct 'HtiegsmarinebienflfleUt qambutg 
in den 

Pris enhof Hamburg, 
Gm 2 8. A.UG.1941 

r 

13. nt.~ f ,[-­
/~/1, 

h i e r 

Bkte 

• 

Betrifft: Norwegi sches Walfangmutterschiff "OIe Weg~eI;.," • 
und Vlalfangschiffe "Pol .8 tI , "Pol IOIl, "To±'!yn". 

Im Anschluss an: B.Nr. 11361 vom 14 • .8.1941. 

Zu 11 meiner Anträge weise ich noch auf 

folgendes hin: 

Die Ausübung des Prisenrechts gegen norwegische 

Schiffe ist nicht nur überall aus den von mir angeführten 
Gründen noch zulässig, sondern für die aussernorwegischen 
Gewässer gründet sich die Zulässigkeit auch darauf, dass die 
Einstellung der unmittelbaren Kampfhandlungen begrenzt ist 
auf das nOl~egische Territorium. Ausserhalb dieses Terri­
toriums dauern die unmittelbaren Kampfhandlungen gegen Nor­
wegen an, das durch König und Regierung, die nach England 
geflüchtet sind, den Kampf gegen das Deutsche Reich weiter­
führt. Mit der Fortsetzung der unmittelbaren Kampfhandlungen 
geht auch die Ausübung des Prisenrechts gegen norwegische 
Schiffe ausserhalb der norwegischen Gewässer, also z.B. auf 
der hohen See, wo die oben erwähnten Schiffe aufgebracht sind, 

weiter. 

(~r1~ ... ;~,. ':~ 
.;' d;1. 

i/;.c!, .~{/ ,; f 7" ;/ 
{ 
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